
 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

betreffend Durchführung des Hessischen Fraktionsgesetzes; 

hier: 

Veröffentlichung der Rechnungslegung der Fraktionen für das Kalenderjahr 2015 
 
 
 
Das Gesetz über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag 
(Hessisches Fraktionsgesetz) vom 5. April 1993 (GVBl. I S. 106), geändert durch Gesetz vom 
19. November 2008 (GVBl. I S. 978), sieht in § 6 Abs. 1 vor, dass die Fraktionen über ihre 
Einnahmen und Ausgaben in einem Kalenderjahr Rechnung zu legen haben. Die Rechnung ist 
nach § 6 Abs. 2 von der oder dem Fraktionsvorsitzenden und einem weiteren Mitglied des 
Fraktionsvorstandes zu unterzeichnen. 
 
Die Prüfung der Fraktionen obliegt nach § 7 dem Rechnungshof. 
 
Nach § 8 Hessisches Fraktionsgesetz veröffentlicht der Präsident des Landtages die geprüften 
Rechnungen mit dem Prüfungsergebnis als Drucksache. Die Rechnungen der Fraktionen sowie 
die Prüfungstestate des Rechnungshofs sind im Folgenden abgedruckt. 
 
 
Wiesbaden, 31. Oktober 2019 

Boris Rhein 
 
 
 
 
Anlagen 

Eingegangen am 4. November 2019   ·   Ausgegeben am 6. November 2019 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 20/1490  

 

 04. 11. 2019 

 

 

20. Wahlperiode 
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